
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/4/27 2006/20/0050
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.2006

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §23 Abs3 idF 2003/I/101;

AsylG 1997 §44 Abs1 idF 2003/I/101;

AsylG 1997 §44 Abs3 idF 2003/I/101;

AsylG 1997 idF 2002/I/126;

Rechtssatz

Aus der Übergangsbestimmung des § 44 Abs. 3 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 ergibt sich, dass die im § 23 Abs.

3 AsylG 1997 normierte Unzulässigkeit der Zurückziehung des Asylantrages und die im Zusammenhang damit

getro<ene Regelung, dass eine solche Antragsrückziehung im Stadium der Berufung als Zurückziehung der Berufung

gelte, für Asylanträge maßgeblich ist, die bis zum 30. April 2004 gestellt und nach diesem Zeitpunkt zurückgezogen

wurden (Hinweis E 30. März 2006, 2003/20/0345).
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